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Regeste

Realteilung | Berufung ZGB Erbrecht

Erwägungen

E. 3
Es wird festgestellt, dass dem Kläger CHF 877'584.60 als Vorbezüge an seinem Erbanteil
anzurechnen ist.

E. 3.1
Zum Verständnis ist einleitend das Folgende festzuhalten: Die zu beurtei- lende Realteilung
ist verfahrensmässig die Fortsetzung der vom Kantonsgericht am 17. Dezember 2012
entschiedenen Erbteilungsklage (vgl. Urteil des Kantons- gerichts von Graubünden ZK1 10
22 vom 17. Dezember 2012). Daraus ergibt sich insbesondere, dass für die Erbteilung
französisches Recht anzuwenden ist, die geschiedene Ehefrau des Erblassers (A._____ sel.),
B._____, keine Ansprüche gegenüber dem Nachlass hat, und der testamentarisch auf den
Pflichtteil gesetzte Berufungskläger sich die im Testament aufgeführten Erbvorbezüge von
rund CHF 900'000.00 nicht anrechnen lassen muss. Seine Erbquote besteht im Umfan- ge
seines Pflichtteils von ¼. Festgestellt wurde sodann, dass nebst der beim Be- zirksgericht
Maloja hinterlegten Summe (positives Ergebnis aus dem Konkursver- fahren gegen
A._____ sel.) auch Aktien der E._____-AG zum Nachlass gehören, deren Wert auf CHF
660'000.00 bestimmt wurden. Schliesslich hat der Erblasser A._____ sel. testamentarisch
zugunsten von D._____ ein Vermächtnis zu Lasten der Erben Y._____ und Z._____
ausgerichtet (Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 10 22 vom 17. Dezember
2012, S. 4 lit. F.).

E. 3.2
Der bündnerische Erbteilungsprozess war bis zum Inkrafttreten der Schwei- zerischen
Zivilprozessordnung vom 1. Januar 2011 gekennzeichnet durch eine Zweiteilung. In einer
ersten Phase konnte grundsätzlich in einem ordentlichen Ver- fahren vor dem zuständigen
Bezirksgericht lediglich die Höhe des Nachlasses und die den einzelnen Erben zufallenden
Erbquoten festgestellt werden. Nur bei über- einstimmendem Willen konnten – unter
Vorbehalt der gesetzlichen Zuweisungs- ansprüche – Erbschaftsgegenstände einzelnen
Erben zugewiesen werden. Bei Uneinigkeit unter den Erben war nach bündnerischem Recht
die reale Teilung des Nachlasses nicht Sache des Bezirksgerichtes, sondern fiel als Akt der
Vollstre-
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(Verfahrenskosten)

E. 5.1
Im Mittelpunkt der vorliegenden Berufung steht die Frage, ob der beim Re- gionalgericht
Maloja hinterlegte Betrag gemäss jetzigem Stand von rund CHF 1.5 Mio. auf die Erben
gemäss den festgelegten Erbquoten aufzuteilen ist oder ob zu diesem Betrag das
ausbezahlte Vermächtnis über CHF 665'082.15 zu zählen ist und der Erbanspruch des
Berufungsklägers von einem Viertel von die- sem höheren Betrag zu berechnen ist.
Letzteres beantragt der Berufungskläger und begründet dies damit, das Vermächtnis habe
nur die Berufungsbeklagten 1 und 2 und nicht den Nachlass belastet. Gestützt auf das
Schreiben des Bezirksge- richts vom 28. Juli 2014, also nach der Arrestlegung, habe für das
Gericht und die Parteien festgestanden, dass die beiden Berufungsbeklagten die Auszahlung
des Vermächtnisses quasi als Vorbezüge anerkannt hätten. Diese richterliche Stel-
lungnahme sei unbestritten geblieben. Gegenteiliges zu entscheiden verletze Art. 52 ZPO.
Wörtlich habe das Bezirksgericht in besagtem Schreiben ausgeführt:

E. 5.2
Zwar trifft zu, dass das Vermächtnis ausschliesslich die Berufungsbeklagten 1 und 2
belastete, indessen wurde dieses, was der Berufungsbeklagte 1 denn auch vorbringt, nicht
aus den Erbteilen der Berufungsbeklagten 1 und 2 bezahlt, sondern aus der beim
Bezirksgericht Maloja hinterlegten Nachlassbarschaft selbst, was diese noch vor der
Teilung entsprechend verminderte. Die Vermächt- nisnehmerin hat nämlich
fälschlicherweise am 5. Juni 2013 beim "Arrestrichter des Bezirks Maloja" ein
Arrestgesuch zur Sicherung ihrer Ansprüche aus dem Ver- mächtnis gegen alle drei Erben
gestellt und begehrte die Verarrestierung des beim Bezirksgericht Maloja hinterlegten
Barvermögens des Nachlasses von A._____ sel. Wie die Vorinstanz zu Recht mit Blick auf
BGE 118 III 62 darauf hinweist, wä- re dies rechtlich gar nicht möglich gewesen, sondern
hätten nur die einzelnen un- verteilten Erbanteile mit Arrest belegt werden können.
Nichtsdestotrotz wurde im Arrestbefehl vom 26. Juni 2013 zugunsten von D._____ der
beim Bezirksgericht Maloja hinterlegte Betrag des Nachlasses über CHF 2'095'093.30 zur
Arrestierung vorgesehen und entsprechend vom Betreibungsamt Oberengadin/Bergell einen
Tag später vollzogen. Die drei ins Recht gefassten Erben haben keine Einsprache gegen den
Arrestbefehl erhoben und sich auch nicht im Arrestprosequierungsver- fahren gegen die
Verwertung gewehrt. In der Folge wurde das Vermächtnis vom Bezirksgericht Maloja aus
dem bei ihm hinterlegten Nachlassvermögen bezahlt, was natürlich eine entsprechende
Verminderung des – zumindest tatsächlich noch vorhandenen – Nachlasses zur Folge hatte.

E. 5.3
Gestützt auf das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden zur Erbtei- lungsklage (vgl.
Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 10 22 vom 17. Dezember 2012 E. 6.d/aa
f.) und dem Vorbringen des Berufungsbeklagten fol- gend, gelangte die Vorinstanz zum
Schluss, dass sich die festgestellte quoten- mässige Berechtigung der Erben auf den zum
Zeitpunkt der Teilung und nicht zum Todeszeitpunkt, also nach Auszahlung des
Vermächtnisses aus dem Nachlass noch vorhandenen Erbes, vorzunehmen sei. Diese
Schlussfolgerung trifft im All- gemeinen zu, entsprechen sie doch dem vom Kantonsgericht
von Graubünden im genannten Entscheid festgesellten und vom Erblasser in seinem letzten
der insge-

E. 6



(Parteientschädigung)

E. 6.1
Bereits im vorinstanzlichen Verfahren trug der Berufungskläger vor, die Auszahlung des
Vermächtnisses an die Berufungsbeklagten 1 und 2 sei dem Nachlass hinzuzurechnen. Er
selbst sei von diesem nicht belastet. Anlässlich der Hauptverhandlung vom 27. August 2015
brachte er sodann vor, die Parteien seien davon ausgegangen, dass die Liberationsanteile
der beiden Brüder verarrestiert worden seien. Der Betrag sei zu Lasten der beiden
Berufungsbeklagten (1 und 2) ausbezahlt worden. Es sei klar, dass nichts geteilt werden
könne, was nicht mehr vorhanden sei. Indessen sei die das Vermächtnis rein rechnerisch
anzurechnen. Auf die gleiche Argumentation beruft sich der Berufungskläger in seiner
Berufung (vgl. vorinstanzliche Akten, act. R6, S. 3).

E. 6.2
Im wesentlichen der Argumentation des Berufungsbeklagten 2 folgend, hielt die Vorinstanz
fest, dass die Vermächtnisnehmerin D._____ mit Eingabe vom 25. Juni 2013 ein gegen alle
drei Erben gerichtetes Arrestgesuch stellte und um Ver- arrestierung des Nachlassbetrages
in Höhe von CHF 2'095'093.30 ersuchte. Da- mit habe sich das Gesuch gegen alle drei
Erben gerichtet. Der Arrestbefehl sei unangefochten geblieben. Mit Auszahlung des
Vermächtnisses aus dem Nach- lass, habe sich dieser verringert. Geteilt werden könne nur
noch dieser verringerte Nachlass. In seiner Berufungsantwort weist der Berufungsbeklagte
2 erneut darauf hin, die Parteien hätten infolge ihrer unterbliebenen Einsprache gegen den
Arrest- befehl bzw. mangels Rechtsvorschlag das Vermächtnis als Nachlassschuld aner-
kannt (vgl. act. A.2, S. 5, Ziff. B./1.).

E. 6.3
Wie ausgeführt, kommt hinsichtlich des Erbstatutes, worunter auch die Fra- gen der
Erbteilung fallen (vgl. Art. 92 Abs. 1 IPRG), aufgrund der Rechtswahl des Erblassers
französisches materielles Recht zur Anwendung (vgl. E. 5.3.). Damit sind die (materiellen)
Fragen der Erbteilung ausschliesslich nach französischem Recht zu beurteilen, abgesehen
von verfahrensrechtlichen Bestimmungen, die von der Verweisung nicht mitumfasst
werden (vgl. zum Umfang des Erbstatuts Barba- ra Graham-Siegenthaler, in: Abt/Weibel
[Hrsg.], Praxiskommentar Erbrecht, 3. Aufl., Basel 2015, N 51 ff. zum Anhang IPRG;
Anton Schnyder/Manuel Liato-

E. 6.4
Im Gegensatz zum französischen Recht stellen in der Schweiz das Gebot des Handelns nach
Treu und Glauben und das Rechtsmissbrauchsverbot allge- meine Rechtsgrundsätze dar,
dem die Normen des objektiven Rechts ergänzende und korrigierende Funktion zuerkannt
wird ("l'expression d'un principe général du droit"; vgl. BGE 111 II 62 E. 3). Die mit dem
Gebot von Treu und Glauben ver- wandten Begriffe des "bonne foi" und der "équité" von
Art. 1134 Abs. 3 CC bezie- hen sich demgegenüber grundsätzlich nur auf das Vertragsrecht,
ohne als allge- meingültigen Grundsatz sämtliche Rechtsgebiete des französischen Rechts
zu beschlagen. Hierfür dürfte die charakteristische Zurückhaltung des französischen Rechts
gegenüber unbestimmten Rechtsbegriffen sowie das Bestreben, die Ein-
griffsmöglichkeiten des Richters zu minimieren, Grund sein (Peter Jung, Richterli- che
Eingriffe in den Vertrag – Einleitende rechtsvergleichende Anmerkungen, in: Peter Jung
[Hrsg.], Europäisches Privatrecht in Vielfalt geeint, München 2013, S. 6 ff.; vgl. auch Hans
Jürgen Sonnenberger, Treu und Glauben – ein supranationaler Grundsatz?, in:



Böttcher/Hueck/Jähnke [Hrsg.], Festschrift Walter Odersky, Berlin 1996, S. 705 ff.).
Gemäss Art. 2 Abs. 1 ZGB hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der
Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. Darin ist vorab eine
allgemeine Verhaltensmaxime zu erblicken, die der Fairness im Rechtsver- kehr und dem
Schutz berechtigter Erwartungen (bzw. wechselseitiger Erwar- tungserwartungen) der
Verkehrsteilnehmer dient. Das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben hält die
Rechtssubjekte zu loyalem und korrektem Verhalten und gegenseitiger Rücksichtnahme an,
und zwar sowohl in der Rechtsausübung als auch bei der Pflichterfüllung. Wer am
Rechtsverkehr teilnimmt, von dem darf und muss ganz allgemein erwartet werden, dass er
sich wie ein als redlicher und vernünftiger Dritter verhält. Insofern Art. 2 Abs. 1 ZGB u.a.
bzw. insbesondere die Privatautonomie im Sinne objektiver, d.h. von der Rechtsordnung
vorgegebenen Fairnessregeln "domestiziert", gehören rein subjektive Gesichtspunkte eines
treu- widrigen Verhaltens oder rechtsmissbräuchlichen Vorgehens ebenso wenig zu den
Tatbestandsvoraussetzungen wie ein wirtschaftlich gesteuertes Streben nach einem
unredlichen Vorteil zulasten des Partners (vgl. zum Ganzen Heinz Haus- heer/Regina
Aebi-Müller, in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar, Einlei- tung und
Personenrecht, Bd. I, Bern 2012, N 34 zu Art. 2 ZGB). Das Bundesge- richt bezeichnet
sodann den Rechtsmissbrauch gleichzeitig als Missachtung des Gebots von Treu und
Glauben (vgl. BGE 125 III 257 E. 2 ff.). Die erforderliche Ver- lässlichkeit im
Rechtsverkehr und bei rechtlich relevantem Sozialkontakt ganz all- gemein bestimmt das
Mass an die Redlichkeit bzw. Widerspruchsfreiheit im Ver- halten der Beteiligten. Dieses
Mass ist die Grundlage für die berechtigte und inso-

E. 6.5
Mit Urteil vom 17. Dezember 2012 (ZK1 10 22) wurde festgehalten, dass die von A._____
sel. verfügten Vermächtnisse zugunsten von D._____ einzig die Berufungsbeklagten 1 und
2 (Y._____ und Z._____) belasteten (vgl. vorgenanntes Urteil E. 4.). Mit Zustellung dieses
in Rechtskraft erwachsenen Urteils war diese Tatsache somit allen Parteien bekannt.
Sodann wurde mit Arrestgesuch vom 5. Juni 2013 zwar fälschlicherweise die
Verarrestierung des Nachlasses im Umfange des Vermächtnisses beantragt. Dies wohl aus
dem Grund, weil zum damaligen Zeitpunkt der Nachlass leicht zugängliche Aktiven
enthielt. Dass aber selbst die Gesuchstellerin (D._____) davon ausging, dass nur die im
vorliegenden Verfahren beteiligten Berufungsbeklagten 1 und 2 mit dem Vermächtnis
belastet waren, geht ohne weiteres aus der Gesuchbegründung hervor ("[…], dass mit der
Ausrichtung der Vermächtnisse an die Gesuchstellerin die Pflichtteile der mit der
Ausrichtung belasteten Gesuchsgegner 2 und 3 [Y._____ und Z._____, Anmerkung des
Ver- fassers] nicht verletzt sind.").

E. 6.6
Aus dem Gesagten erhellt, dass allen Parteien bekannt war, dass die Beru- fungsbeklagten 1
und 2 Schuldner des Vermächtnisses waren bzw. sind. Dass in der Folge keine Partei gegen
die Verarrestierung des Nachlasses sowie die Aus- zahlung des Forderungsbetrages
intervenierte, liegt daran, dass – wie der Beru- fungskläger zu Recht ausführt – die Parteien
die Auszahlung auf Anrechnung an die Erbteile der Berufungsbeklagten 1 und 2 betrachtet
haben. Nur dann macht Sinn, dass niemand die Auszahlung des an sich formell falsch
durchgeführten Ar- rests und der Arrestbetreibung bemängelte, sind die Parteien doch
davon ausge- gangen, dass die Zahlung ohnehin vorzunehmen sein wird, dabei unerheblich
ist, ob diese zu einem Zeitpunkt des noch unverteilten Nachlasses oder zu einem späteren



Zeitpunkt geschehen sollte. Damit hat die Auszahlung den Nachlass zwar faktisch reduziert,
aber nicht rechne- risch, weil die Zahlung auf Anrechnung an ihre Erbanteile getätigt
worden war. Die andere Sichtweise, welcher die Vorinstanz folgte und welche auch der
Berufungs- beklagte 2 vertritt, wonach die Auszahlung des Vermächtnisses als vom Beru-
fungskläger anerkannte Nachlassschuld den Nachlass belastete, widerspräche unter den
konkreten Umständen dem Grundsatz von Treu und Glauben und er- wiese sich im übrigen
als rechtsmissbräuchlich. Es kann nicht sein, dass die Be- klagten in Kenntnis ihrer
Schuldnerstellung und des an sich falsch durchgeführten Arrestverfahrens nicht gegen
dieses intervenieren, um sodann zu einem späteren Zeitpunkt Rechte daraus ableiten zu
wollen. Dies umso weniger, als bei Erben –

E. 6.7
Aufgrund der Anrechnung des Vermächtnisses an die Erbteile der Beru- fungsbeklagten
erübrigt sich die Prüfung weiterer Rückforderungs- bzw. Rück- griffstitel.

E. 6.8
Damit ist vorerst zusammenfassend festzuhalten, dass die Auszahlung des Vermächtnisses
an D._____ für die Berufungsbeklagten 1 und 2 in Höhe von CHF 665'082.00 nicht als
Nachlassschuld, sondern als persönliche Schuld be- trachtet werden kann, und damit je zur
Hälfte als auf Anrechnung an die Erbanteile der Berufungsbeklagten 1 und 2 erfolgte
Zahlungen zu betrachten ist. Teilungsre- levanter Nachlass ist zwar grundsätzlich der noch
vorhandene Nachlass, doch haben sich die Berufungsbeklagten das bereits ausbezahlte
Vermächtnis be- tragsmässig anrechnen zu lassen. Gemäss vorinstanzlicher Feststellung
beträgt der hinterlegte Nachlass CHF 1'515'020.00. Dem Berufungskläger ist sein Anteil
von ¼ anhand des um das Vermächtnis erhöhten hinterlegten Betrages auszube- zahlen.
Den Berufungsbeklagten 1 und 2 sind von diesem Betrag je 3/8 ausbezah- len, reduziert um
den bereits ausbezahlten Anteil am Vermächtnis. Zur Berech- nung des dem
Berufungskläger zustehenden Erbanteils ist das Vermächtnis von CHF 665'082.00 sowie
die vom Berufungskläger anerkannte "Auszahlung ausser- amtliche Entschädigung an RA
Wieser zL X._____" (vgl. act. A.1, S 2 Ziff. II./A./4.) in Höhe von CHF 9'981.00
rechnerisch hinzuzurechnen, woraus ein Total von CHF 2'190'083.00 resultiert. An dieser
Stelle sei vermerkt, dass die vom Beru- fungskläger geltend gemachte "Auszahlung
Kantonsgericht zL Y._____ und Z._____" (vgl. act. A.1, S. 2, Ziff. II./A./4.) unbewiesen
blieb und damit nicht berücksichtigt werden kann. Die Erbquote des Berufungsklägers
beträgt ¼ (vgl. E. 3.1.), was CHF 547'520.75 entspricht. Von diesem Betrag ist die
vorstehend erwähnte ausseramtliche Entschädigung in Höhe von CHF 9'981.00 in Abzug zu
bringen. Der dem Berufungsbeklagten auszubezahlende Betrag beläuft sich folg- lich auf
CHF 537'539.75. Es ist davon Vormerk zu nehmen, dass X._____ mit Ab-
tretungsverfügung vom 1. Juli 2013 seinen Erbanteil am Nachlass A._____ sel. an den
mittlerweile verstorbenen Rechtsanwalt F._____ sel. abtrat (vgl. act. D. 9.c), der Anteil
mithin den Erben F._____ sel. auszubezahlen ist. Bei den Berufungsbeklagten 1 und 2 stellt
sich die Rechnung wie folgt dar: CHF 821'281.11 (je 3/8 Erbanteil des rechnerischen
Nachlasses von CHF 2'190'083.00) ./. CHF 332'541.00 (je hälftiger Anteil des
Vermächtnisses). Es resultiert folglich ein Betrag von jeweils CHF 488'740.11.

E. 7
(Wiederherstellungsfrist)

E. 7.1



Die Vorinstanz hat die 84 Inhaberaktien der E._____ nach den Erban- sprüchen in natura
zugeteilt. Der Berufungskläger bringt vor, das Kantonsgericht habe in seinem Urteil vom
17. Dezember 2012 einen Ersatzwert in Höhe von CHF 660'000.00 beziffert, weil die
Aktien nicht physisch vorhanden gewesen seien. Er sei im Rahmen seines Erban- spruches
zu ¼ an diesem Betrag berechtigt (vgl. act. A. 1, S. 4, Ziff. II./C./3. f.). Die von der
Vorinstanz vorgenommene Teilung der Aktien sei nicht zulässig. Im Testament vom 24.
Juni 1996 habe der Erblasser A._____ sel. verfügt, die Aktien je zu einem Drittel unter den
Söhnen Z._____ und Y._____ sowie der Vermächt- nisnehmerin D._____ aufzuteilen. Weil
Letztere im vorliegenden Verfahren nicht einbezogen sei, könne die Teilung nicht
angeordnet werden. Es bleibe beim Er- satzwert des Kantonsgerichts.

E. 7.2
Aufgrund der unwidersprochen gebliebenen vorinstanzlichen Feststellungen sowie der vom
Berufungsbeklagten 2 ins Recht gelegten Korrespondenz zwischen seinem Rechtsvertreter
und einer Genfer Anwältin (vgl. vorinstanzliche Akten, act. B2/2- B2/5) ist erstellt, dass die
Aktientitel der 84 E._____-Inhaber-Aktien nicht auffindbar sind (vgl. angefochtenes Urteil
E. 11.). Dennoch kann nicht einfach auf den vom Kantonsgericht festgestellten Ersatzwert
abgestellt werden, wie es der Berufungskläger beantragt. So hat schon das Kantonsgericht
vom Wert der Aktien nur in dem Zusammenhang gesprochen, falls die Aktien bei der noch
bevorste- henden Realteilung nicht mehr in natura beigebracht werden könnten (vgl. Urteil
des Kantonsgerichts von Graubünden vom 17. Dezember 2012 ZK1 10 22 E. 11.d). Zudem
ändert die Tatsache der unauffindbaren Titel nichts daran, dass die Aktien existieren und
allenfalls nach einem Amortisationsverfahren nach Art. 981 ff. OR neue Titel auszustellen
sind. Im angefochtenen Entscheid beruft sich die Vorinstanz auf Art. 610 ZGB, um die
Vornahme der Teilung der Aktien in natu- ra zu begründen. Da aber für die Erbteilung das
französische Recht massgebend ist, ist im vom Erblasser gewählten Recht nach einer
äquivalenten Bestimmung zu suchen. In der Tat geht auch das französische Recht, wie der
Berufungskläger 2 korrekt zitiert, von einer Teilung in natura aus, sofern der betreffende
Erbschafts- gegenstand ohne weiteres teilbar ist (Art. 826 ff. CC). Dies ist bei den
vorliegend zu teilenden Inhaberaktien ohne weiteres der Fall, so dass die von der
Vorinstanz vorgenommene Teilung dieser Wertpapiere nicht zu beanstanden ist. Durch die
Naturalteilung der Aktien wird schliesslich auch das Gleichbehandlungsgebot der Erben
von Art. 826 Abs. 1 CC in jeglicher Hinsicht gewahrt, erhalten dadurch doch alle Parteien
gleichartige und gleichwertige Nachlassgegenstände (vgl. Art. 826 Abs. 2 CC). Folglich
sind dem Berufungskläger ¼ der E._____-Aktien, mithin 21

E. 8
(Rechtsmittelbelehrung)

E. 9
/ 27 Z._____ anzurechnen, sondern vielmehr den Parteien nach Massgabe ihrer Erb- teile
zuzuteilen, d.h. X._____ 21 Aktien und die restlichen Aktien auf die Beklagten 1 und 2. T.
Mit Eingabe vom 8. Februar 2016 liess X._____ (nachfolgend Berufungs- kläger), vertreten
durch Rechtsanwalt lic. iur. F._____, Berufung mit den folgenden Anträgen einreichen: 1.
Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben. 2. Das Bezirksgericht Maloja sei anzuweisen
von den bei der Raiffeisen- bank zugunsten der Erben X._____/Y._____/Z._____
hinterlegten Gel- dern dem Berufungskläger den Betrag von CHF 701'275.27 zu über-
weisen. 3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen für beide Instanzen. Grundsätzlich



nimmt er dabei den gleichen Standpunkt ein wie schon vor der Vor- instanz. Die
vorgenommenen Zahlungen durch den Bezirksgerichtspräsidenten seien dem Nachlass
anzurechnen und bei der Teilung wie Vorbezüge zu veran- schlagen. Es sei gestützt auf das
Schreiben des Bezirksgerichts Maloja vom 28. Juli 2014, also nach dem Arrest, für das
Gericht und die Parteien festgestan- den, dass Y._____ und Z._____ die Auszahlung des
Vermächtnisses quasi als Vorbezüge anerkannt hätten. Die Aktien seien nicht realiter zu
teilen. Vielmehr sei der vom Kantonsgericht Graubünden festgestellte Wert in Höhe von
CHF 660'000.00 dem Nachlass hinzuzurechnen. Schliesslich weist der Berufungs- kläger
darauf hin, dass durch die erfolgte Auszahlung des Vermächtnisses durch das
Bezirksgericht Maloja gestützt auf einen an sich nichtigen Arrestbefehl eine Staatshaftung
resultieren könne. U. Mit Verfügung vom 11. Februar 2016 forderte der Vorsitzende der I.
Zivil- kammer des Kantonsgerichts den Berufungskläger zur Leistung eines Kostenvor-
schusses in Höhe von CHF 6'000.00 bis zum 3. März 2016 auf, dessen Eingang innert Frist
verzeichnet werden konnte. V. In seiner Berufungsantwort vom 2. März 2016 beantragte
Z._____ (nachfol- gend Berufungsbeklagter 1), vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur.
Romano Kunz, das Folgende: 1. Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten ist. 2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Berufungsklä- gers. Auch er hielt an
seinen bereits vor der Vorinstanz geäusserten Standpunkten fest und wies darauf hin, dass
nur das zum Teilungszeitpunkt vorliegende Nachlass-

E. 10
/ 27 vermögen zu teilen sei. Damit sei nur noch das beim Bezirksgericht Maloja hinter-
legte Barvermögen, welches zum Zeitpunkt der Urteilsfällung vom 27. August 2015 CHF
1'515'020.25 betragen habe, im Verhältnis der Erbquoten zu teilen (¼ zugunsten des
Berufungsklägers und je 3/8 zugunsten der Berufungsbeklagten 1 und 2). Unter Verweisung
auf das Kantonsgerichtsurteil ZK1 10 22 vom 17. De- zember 2012 führte er weiter aus, in
diesem sei festgehalten worden, dass die bereits geleisteten Zahlungen nicht mehr real
geteilt werden könnten, sondern an deren Stelle vielmehr Rückforderungs- und/oder
Verantwortlichkeitsansprüche getreten seien. Insbesondere das ausbezahlte Vermächtnis an
D._____ sei als Nachlassschuld behandelt und ausbezahlt worden. Folglich sei der Nachlass
in beschränktem Umfange, des effektiv noch Vorhandenen, zu teilen. X._____ könne sich
ferner auf keinen Rechtstitel stützen, um eine wie auch immer geartete und begründete
Ausgleichzahlung im Zusammenhang mit der Tilgung des Vermächt- nisses zu begründen.
Die E._____-Aktien seien, weil ohne weiteres teilbar, realiter zu teilen. Die
Aktiengesellschaft sei noch nicht einmal in Liquidation versetzt wor- den. Auf ihr
Vermögen hätten die Aktionäre keinerlei Anspruch, nur auf das allfälli- ge
Liquidationsergebnis nach beendigtem Liquidationsverfahren. Die Aktientitel könnten über
ein Amortisationsverfahren nach Art. 981 ff. OR beschafft werden, um diese dann realiter
zu teilen. W. Gegen Ende 2016 verstarb der damalige Rechtsvertreter des Berufungs-
klägers. X. Äusserst mühsam gestaltete sich die Zustellung der Berufungsschrift an den
Berufungsbeklagten 1 (Y._____) auf dem Rechtshilfeweg. Die rechtsgültige Zustellung
erfolgte nach verschiedenen Interventionen erst Ende 2017. Eine Beru- fungsantwort ging
nicht ein. Y. Am 21. Februar 2018 ging eine weitere Stellungnahme des Berufungsklä- gers
zur Berufungsantwort des Berufungsbeklagten 2 (Z._____) in französischer Sprache ein. Z.
Mit Verfügung vom 18. Februar 2016 forderte der Vorsitzende der I. Zivil- kammer des
Kantonsgerichts die Beschwerdeführer zur Leistung eines Kosten- vorschusses in Höhe von
CHF 6'000.00 auf, dessen Eingang innert Frist verzeich- net werden konnte (vgl. act. D.1).
A.a. Mit Eingabe vom 6. März 2018 bezeichnete der im Ausland lebende Beru- fungskläger



nach mehrmaliger Aufforderung ein Zustelldomizil in der Schweiz nach Art. 140 ZPO.

E. 11
/ 27 A.b. Auf die weiteren Ausführungen in den Akten, in dem angefochtenen Ent- scheid
und in den Rechtsschriften wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen
eingegangen. II. Erwägungen 1. Beim angefochtenen Entscheid des als Erbteilungsgericht
amtenden Be- zirksgerichts Maloja (nunmehr Regionalgericht Maloja), welcher
offensichtlich eine vermögensrechtliche Angelegenheit mit einem Streitwert von über CHF
10‘000.00 zum Gegenstand hat, handelt es sich um einen erstinstanzlichen Endentscheid,
welcher mit Berufung angefochten werden kann (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Gleiches
gilt in Bezug auf die für die zivilrechtliche Beschwerde an das Bundesge- richt
erforderliche Streitwertgrenze von Fr. 30'000.00 (Art. 74 Abs. 1 lit. b des Bun-
desgerichtsgesetztes [BGG; SR 173.110]). Gemäss Art. 112 Abs. 1 lit. d BGG hat die
Rechtsmittelbelehrung die Angabe des Streitwerts zu enthalten. Der für den Weiterzug an
das Bundesgericht massgebliche Streitwert von Fr. 30'000.00 wird erreicht, womit gegen
das vorliegende Urteil die zivilrechtliche Beschwerde gemäss Art. 72 ff. BGG offensteht.
Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts von Graubünden ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 des
Einführungsgesetzes zur Schweize- rischen Zivilprozessordnung (EGzZPO; BR 320.100).
Gemäss Art. 311 ZPO ist die Berufung unter Beilage des angefochtenen Entscheids innert
30 Tagen seit Zu- stellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der
nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet einzureichen.
Der Entscheid des Bezirksgerichts Maloja vom 27. August 2015 wurde den Parteien am 1.
Oktober 2015 ohne schriftliche Begründung mitgeteilt und, nachdem der Berufungskläger
innert Frist eine schriftliche Begründung verlangte, am 15. Januar 2016 schriftlich
begründet mitgeteilt (vgl. vorinstanzliche Akten, act. R. 9; act. B.1) und dem
Berufungskläger am 16. Januar 2016 zugestellt. Die Berufung vom 8. Februar 2018 erweist
sich demnach als fristgerecht. Da die Berufung zudem den übrigen Formerfordernissen
entspricht, ist darauf einzutreten. 2. Mit Berufung kann gemäss Art. 310 ZPO die unrichtige
Rechtsanwendung (lit. a) sowie die unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) geltend
gemacht werden. Die Kognition der Berufungsinstanz ist damit umfassend. Dies hat zur
Folge, dass die Rechtsmittelinstanz sämtliche gerügten Mängel frei und unbe- schränkt
prüfen kann und auch muss. Aufgrund der umfassenden Kognition ist die Berufungsinstanz
nicht an die im Berufungsverfahren vorgebrachten Argumente der Parteien oder an die
Erwägungen der Vorinstanz gebunden, weshalb sie Rü-

E. 12
/ 27 gen mit abweichenden Erwägungen gutheissen oder abweisen kann. Mit der Beru- fung
als vollkommenes Rechtsmittel können sodann nicht nur die in Art. 310 ZPO explizit
genannten Berufungsgründe der unrichtigen Rechtsanwendung und der unrichtigen
Sachverhaltsfeststellung gerügt werden; vielmehr kann auch die Un- angemessenheit des
erstinstanzlichen Entscheids geltend gemacht werden (vgl. Peter Reetz/Stefanie Theiler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl., Zürich 2016, N 6 zu Art. 310 ZPO). Aufgrund des
geltenden Rügeprinzips kann ein Fehler der Vorinstanz, lag dieser im Verfahren oder im
Entscheid und sei er noch so klar, nur dann überprüft werden, wenn er zumindest der Spur
nach bemängelt wurde, es sei denn, die Rechtsmittelinstanz hätte diesen Fehler von Amtes
wegen zu korri- gieren (BGE 138 III 374 E. 4.3.1).



E. 13
/ 27 ckung systemgetreu in den Aufgabenbereich des Kreispräsidenten. Damit hatte der
Kreispräsident weder über die Höhe des Nachlasses noch über die Höhe der Erbquoten zu
befinden, während es dem Bezirksgericht in strittigen Fällen ver- wehrt war, über die
Zuweisung von Erbschaftsgegenständen zu befinden (aArt. 9 Ziff. 13-15 des
Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [EGz- ZGB; BR 210.100];
Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden vom 27. April 2004, ZF 04 4 E. 3a; PKG 2001
Nr. 24, 1988 Nr. 61, 1969 Nr. 93). Aufgrund dieser langjährigen Erbteilungspraxis, die vom
Bundesgericht anerkannt wurde (BGE 112 II 207, Urteil des Bundesgericht 5A_654/2008
vom 12. Februar 2009 E 2.1), be- schränkten sich die Beurteilungen des Kantonsgerichts
von Graubünden bzw. des Bezirksgerichts Maloja im Rahmen der erwähnten
Erbteilungsklage (ZK1 10 22) auf die Feststellungen der Erbquoten und des Nachlasses,
während die Realtei- lung als Akt der Vollstreckung einem späteren Verfahren vorbehalten
wurde. Das vorliegende Verfahren betrifft nun diesen "zweiten Akt" der Vollstreckung. Da
die- ses die eigentliche Fortsetzung des Erbteilungsprozesses bildet, kann wie der Be-
rufungsbeklagte 1 zutreffend ausführt, auf bereits im rechtskräftigen Urteil ZK1 10 22
geklärte Vorfragen abgestellt werden. Dies betrifft nebst der Feststellung der Erbquoten und
des (in der Schweiz gelegenen) Nachlasses zum Todeszeitpunkt zunächst das in dieser
erbrechtlichen Auseinandersetzung anwendbare (materiel- le) französische Recht. Sodann
sind verschiedene weitere Feststellungen des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 10 22
vom 17. Dezember 2010 von Bedeu- tung. So wurde festgehalten, dass der Berufungskläger
(auch) nach französi- schem Erbrecht als Pflichtteilserbe keinesfalls im Rahmen der
Realteilung ein fixer Anspruch auf einen Viertel des zum Todeszeitpunkt bewerteten (und
tatsächlich nicht nur aus Bargeld und Kontoguthaben) bestehenden Nachlasses zusteht. Dies
habe zur Folge, dass der Bewertung des Nachlasses auf den Todeszeitpunkt nur eine
untergeordnete Bedeutung zukomme. Im Hinblick auf eine allfällige Vollstre- ckung
(Realteilung) wurde demnach festgehalten, dass sich die festgestellte quo- tenmässige
Berechtigung der Erben auf den Zeitpunkt der Teilung – und nicht zum Todeszeitpunkt –
bewerteten Nachlasses bezieht. Für die Durchführung der Real- teilung entscheidend sei
damit nicht in erster Linie der Wert des Nachlasses im Todeszeitpunkt bzw. die
Beantwortung der Frage, welche Aktiven und Passiven zum Nachlass gehören (vgl. Urteil
S. 20 f. und S. 23 f.). Sodann hat das Kantons- gericht im besagten Urteil im Hinblick auf
die noch bevorstehende Realteilung festgehalten, dass der Berufungsbeklagte 1 (Z._____),
wenn er die Aktien der E._____-AG zufolge zwischenzeitlicher Veräusserung nicht mehr in
natura ein- bringen könne, sich ersatzweise den für die Pflichtteilsberechnung festgestellten
Wert in Höhe von CHF 660'000.00 an seinen Erbteil anrechnen lassen müsse (vgl. Urteil S.
33). Zuvor war zudem festgestellt worden, dass die Schenkung der Aktien

E. 14
/ 27 durch den Erblasser A._____ sel. an den Berufungsbeklagten 1 (form-)nichtig sei
(Urteil S. 32). Schliesslich kam das Kantonsgericht zum Schluss, dass die von der
Vorinstanz anerkannten und vom Erblasser in seinem Testament aufgelisteten
Erbvorbezüge von X._____ über (umgerechnet) CHF 877'584.60 nicht erstellt sei- en, so
dass diese nicht anzurechnen seien (Urteil S. 41). 4. Vorab ist auf das Folgende
hinzuweisen. Offenkundig erachtete die Vor- instanz wie auch die Parteien, erhoben diese
doch keine Einwände, die Zustän- digkeit des Bezirksgerichts gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit.
a EGzZPO als gegeben (ordentliches Verfahren nach Art. 219 ff. ZPO). Zumindest implizit



geht daraus hervor, dass dieses damit nicht als Erbteilungsbehörde i.S.v. Art. 611 ZGB
amtete, sondern vielmehr als Erbteilungsgericht, andernfalls der Einzelrichter für die Beur-
teilung zuständig gewesen wäre (Art. 4 Abs. 1 lit. a EGzZPO i.V.m. Art. 248 lit. e ZPO).
Das Bezirksgericht dürfte dabei zutreffend den Standpunkt vertreten haben, im Rahmen des
streitigen Teilungsverfahrens über materielle Frage urtei- len zu müssen, somit nur eine
gerichtliche Instanz und keine Behörde definitiv über die Teilung befinden kann (vgl. dazu
Philip Bornhauser, Die Versteigerung der Liegenschaft in der Erbteilung, Urteilsanmerkung
zu BGE 137 III 8, in: succes- sio - Zeitschrift für Erbrecht 2011, S. 133 ff., S. 134 f.;
Christian Brückner/Thomas Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 3. Aufl., Zürich 2012, N
171). Es muss die Möglichkeit gegeben sein, sich im Rahmen der Realteilung ergebende
materielle Fragen vom Erbteilungsgericht beurteilen zu lassen, wofür im Kanton
Graubünden die Bezirksgerichte (nunmehr Regionalgericht) zuständig sind (Art. 5 Abs. 1
EGzZPO). Damit kann auch im "zweiten Akt", also der Realteilung, ein Erbtei-
lungsgericht über materiellrechtliche Fragen urteilen.

E. 15
/ 27 "Y._____ und Z._____ sind mit einem Vermächtnis zugunsten von D._____ belas- tet."
(vgl. act. A.1, S. 5, lit. d.). Der Berufungsbeklagte 2 hält dem entgegen, massgeblich sei der
Nachlasswert zum Zeitpunkt der Teilung. Nachdem das Vermächtnis D._____ als
Nachlass- schuld behandelt und ausbezahlt worden sei, könne die Zahlung nicht mehr reali-
ter geteilt werden. Allenfalls seien an deren Stelle Rückforderungs- oder Verant-
wortlichkeitsansprüche getreten.

E. 16
/ 27 samt vier Testamenten vom 15. August 1997 bestimmten anwendbaren französi- schen
Erbrecht (Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden ZK1 10 22 vom

E. 17
/ 27 witsch, in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar, Internationales
Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, N 5 zu Art. 92 IPRG). Indes erlaubt Art. 18 IPRG
ausdrücklich auch in Fällen, in denen eine andere Rechtsordnung Anwendung findet,
Bestimmungen des schweizerischen Rechts, die aufgrund ihres besonderen Zwecks für
internationale Sachverhalte zwingend sind, anzuwenden (vgl. Anton Schnyder/Pascal
Grolimund, in: Honsell/Vogt/ Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar, Internationales
Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, N 21 f. zu art. 1 IPRG; Monica Mächler-Erne/Susanne
Wolf-Mettier, in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar, Internationales
Privat- recht, 3. Aufl., Basel 2013, N 1 zu Art. 18 IPRG). Dieses sogenannte lois d'applica-
tion immédiate umfasst insbesondere den positiven Ordre public (vgl. BGE 125 III 443 E.
3d; 117 II 494 E. 7). Die zwingend anwendbare Bestimmung des schweize- rischen Rechts
hat somit einen eigenen räumlichen Anwendungsbereich, der sich gegen die allgemeineren
Kollisionsregeln durchzusetzen vermag und sie aus- schaltet. Für eine solche Bestimmung
erfolgt eine kollisionsrechtliche Sonderan- knüpfung (Monica Mächler-Erne/Susanne
Wolf-Mettier, a.a.O., N 23 zu Art. 18 IPRG). Zum positiven ordre public gehören
namentlich Normen, welche den we- sentlichen Interessen der Gesellschaftsordnung, der
politischen oder wirtschaftli- chen Ordnung Rechnung tragen (vgl. BGE 125 III 443 E. 3.d).
In BGE 128 III 201 hielt das Bundesgericht fest, dass Art. 2 ZGB eine derartige
Grundschutznorm darstelle, welche der Durchsetzung der öffentlichen Ordnung und
Sittlichkeit die- ne. Ihre Geltung erstrecke sich auf die gesamte Rechtsordnung mit



Einschluss des öffentlichen Rechts sowie des Prozess- und Zwangsvollstreckungsrechts.
Der Grundsatz von Treu und Glauben sei von jeder Instanz von Amtes wegen anzu- wenden
(vgl. BGE 128 III 201 E. 1.c mit Hinweisen auf BGE 121 III 60 E. 3.d; 118 II 225 E.
2.c/bb). Der Richter sei nicht gehalten, einem Ergebnis der formalen Rechtsordnung zum
Durchbruch zu verhelfen, das in offensichtlichem Wider- spruch zu elementarsten ethischen
Anforderungen stehe. Folglich würden das Gebot von Treu und Glauben und das
Rechtmissbrauchsverbot auch in grenzü- berschreitenden Verhältnissen zur Anwendung
gelangen (für das Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren vgl. BGE 141 III 210 E. 5.,
welcher auf den oben zi- tierten BGE 128 III 201 E. 1.c verweist; auch Urteil 4A_292/2012
vom 16. Oktober 2012 E. 2.6, nicht publiziert in: BGE 138 III 750). Aufgrund des sich in
der Schweiz zu teilenden Nachlasses eines zuletzt in der Schweiz wohnhaft gewesenen Erb-
lassers ist ferner auch ein genügender Inlandsbezug gegeben, welcher eine Beru- fung auf
Art. 18 IPRG zulässt (vgl. Monica Mächler-Erne/Susanne Wolf-Mettier, a.a.O., N 14 zu
Art. 18 IPRG).

E. 18
/ 27

E. 19
/ 27 weit rechtlich schützenswerte Erwartungshaltung (vgl. Heinz Hausheer/Regina
Aebi-Müller, a.a.O., N 35 zu Art. 2 ZGB).

E. 20
/ 27 die untereinander in einer verstärkten rechtlichen Sonderbeziehung stehen – höhere
Anforderungen an ein treuvolles Verhalten gestellt werden darf, um den Grundsatz der
Gleichbehandlung der Erben zu verwirklichen.

E. 21
/ 27

E. 22
/ 27 Aktien, zuzuteilen, während die übrigen auf die Berufungsbeklagten aufzuteilen sind.
Schliesslich stehen auch die Teilungsvorschriften hinsichtlich der Aktien der Na-
turalteilung nicht im Wege, kann dieser Teilungsvorschrift doch bereits aufgrund der
Tatsache, dass auch die zwischenzeitlich ausbezahlte Vermächtnisnehmerin D._____ nicht
mehr an den Aktien partizipieren kann, nicht mehr nachgelebt wer- den. 8. Nach dem
Gesagten ist die Berufung teilweise gutzuheissen und der ange- fochtene Entscheid
aufzuheben. Dem Berufungskläger ist im Rahmen der vorlie- genden Realteilung ein
bereinigter Anteil in Höhe von CHF 537'539.75 sowie ¼ der 84 Inhaberaktien der E._____.
mithin 21 Aktien, zuzuteilen. Den Berufungsbe- klagten 1 und 2 sind demgegenüber je
CHF 488'740.11 zuzüglich die übrigen In- haberaktien zuzuteilen. 9.1.1. Gemäss Art. 106
Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten sowie der
Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der un- terliegenden Partei auferlegt. Hat keine
Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens
verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Bei der Vielfalt von möglichen Begehren und insbesondere
bei vollständiger Tei- lung eines Nachlasses ist es indes oftmals schwierig oder gar
unzutreffend, von Obsiegenden und Unterliegenden zu sprechen, da letztlich jeder seinen
Anteil er- hält (vgl. Lionel Harald Seeberger, Die richterliche Erbteilung, Freiburg 1992, S.
92). Noch unter der Ägide der kantonalen Zivilprozessordnung sah es das Bun- desgericht



als unter Umständen gerechtfertigt an, die Prozesskosten auf alle Er- ben zu verteilen, den
Entscheid hierüber mithin in das Ermessen des Gerichts zu stellen (Urteile des
Bundesgerichts 5A_572/2010 und 5A_573/2010 vom 22. Fe- bruar 2011 E. 6.3). Unter der
Geltung der Schweizerischen Zivilprozessordnung erscheint es insofern sachgerecht, im
Erbteilungsprozess die Kostenverteilung nach gerichtlichem Ermessen gemäss Art. 107
ZPO vorzunehmen (vgl. Benedikt Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, S. 208).
9.1.2. Im vorinstanzlichen Verfahren beantragte der Berufungskläger die Auszah- lung
eines Betrages in Höhe von CHF 679'515.00 an ihn, wobei dieser Betrag auch seinen
geforderten Anteil an den E._____-Aktien beinhaltete, deren wert- mässige Hinzurechnung
zur Teilungsmasse er forderte. Demgegenüber beantrag- te der Berufungsbeklagte 1, es sei
dem Berufungskläger der Betrag von CHF 373'730.00 und dem Berufungsbeklagten 2 und
ihm je CHF 893'135.00 be- zahlen. Der Berufungsbeklagte 2 beantragte, dem
Berufungskläger

E. 23
/ 27 CHF 373'730.00 und dem Berufungsbeklagten 1 und ihm je CHF 560'594.00 zu
bezahlen. Beide verlangten, die E._____-Inhaberaktien realiter zu teilen. Unter
Berücksichtigung des Ausganges des Berufungsverfahrens sowie des der
Rechtsmittelinstanz zustehenden Ermessens rechtfertigt sich daher, die Kosten des
vorinstanzlichen Verfahrens zu ¼ dem Berufungskläger und zu ¾ den Beru- fungsbeklagten
aufzuerlegen. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens in Höhe von insgesamt 4'000.00
gehen folglich im Umfang von CHF 1'000.00 zu Lasten von X._____ und im Umfang von
CHF 3'000.00 zu Lasten von Y._____ und Z._____. Den auf die verschiedenen Personen
entfallenden Anteil an den Pro- zesskosten bestimmt das Gericht nach Ermessen (Art. 106
Abs. 3 ZPO). Bei not- wendigen oder einfachen Streitgenossen ist der einzelne Anteil zu
gleichen Teilen oder im Verhältnis zur Beteiligung der Streitgenossen am gesamten
Streitwert festzulegen (Viktor Rüegg/Michael Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.],
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. Basel 2017, N 9 zu Art.
106 ZPO). Es liegt im Ermessen des Gerichts, hinsichtlich der Prozesskos- ten auf
solidarische oder bloss anteilsmässige Haftung zu erkennen. Weil Z._____ im
vorinstanzlichen Verfahren die unentgeltliche Prozessführung bewilligt worden war,
rechtfertigt sich, die Gerichtskosten anteilsmässig aufzuerlegen und Z._____ sowie
Y._____ jeweils CHF 1'500.00 der vorinstanzlichen Gerichtskosten aufzuer- legen. Der
Anteil von Z._____ von CHF 1'500.00 wird unter Vorbehalt von Art. 123 Abs. 1 ZPO
vorerst vom Kanton Graubünden bezahlt. 9.1.3. Nach den gleichen Grundsätzen wie die
Gerichtskosten sind auch die aus- sergerichtlichen Entschädigungen festzusetzen. Der
Berufungskläger beantragte im vorinstanzlichen Verfahren eine aussergerichtliche
Entschädigung, ohne aber eine Honorarnote einzureichen. Angesichts dieser Ausgangslage
ist die Parteien- tschädigung nach Ermessen festzulegen (Art. 2 Abs. 1 der Verordnung über
die Bemessung des Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [Honorar-
verordnung, HV; BR 310.250]). Ausgehend von einem mittleren Stundenansatz von CHF
240.00 (vgl. Art. 3 Abs. 1 HV) erscheint angesichts der sich stellenden Rechts- und
Sachverhaltsfragen, der produzierten Seitenanzahl im Vergleich zur von der Gegenseite
geltend gemachten Honorarforderung eine Entschädigung von pauschal CHF 7'000.00
(inkl. MwSt. und Barauslagen) als angemessen. Weil der Entschädigungsentscheid im
Wesentlichen dem Kostenentscheid folgt, folglich eine Verteilung von ¼ zu ¾ resultiert,
haben die Berufungsbeklagten 1 und 2 den Berufungskläger gemäss der
Bruchteilsverrechnungsmethode mit ½ seiner Hono- rarforderung (CHF 3'500.00 inkl.



Spesen und MwSt.) für das vorinstanzliche Ver- fahren zu entschädigen. Die gewährte
unentgeltliche Rechtspflege befreit den Be-

E. 24
/ 27 rufungsbeklagten 2 nicht von der Bezahlung der Parteientschädigung (vgl. Art. 118
Abs. 3 ZPO und Art. 122 Abs. 1 lit. d ZPO). 9.1.4. Mit Verfügung des Vorsitzenden des
Bezirksgerichts Maloja wurde Z._____ die unentgeltliche Prozessführung bewilligt und
Rechtsanwalt Dr. iur. Romano Kunz als Rechtsvertreter eingesetzt. Die Kosten der
Rechtsvertretung werden demnach vom Kanton Graubünden aus der Gerichtskasse des
Regionalgerichts Maloja bezahlt (vgl. Art. 122 Abs. 1 lit. b ZPO). Die Entschädigung des
unentgeltli- chen Rechtsvertreters wird entsprechend der eingereichten Honorarnote, die
den kantonalen Tarifen entspricht (Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Bemessung des
Honorars der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte [HV; BR 310.250]) und nicht zu
beanstanden ist, auf CHF 9'527.00 (inkl. Spesen und MwSt.) festgelegt. Vorbehalten bleibt
die Rückforderung durch den Kostenträger im Sinne von Art. 123 ZPO. 9.2.1. Im
Berufungsverfahren beantragt der Berufungskläger die Aufhebung des vorinstanzlichen
Urteils (Ziff. 1) sowie die Zusprechung eines Betrages in Höhe von CHF 701'257.27. Vor
dem Hintergrund des in E. 9.1.1. ff. Gesagten, der Tat- sache, dass sich das Begehren im
Berufungsverfahren nur geringfügig summen- mässig vom vorinstanzlichen Begehren
unterscheidet und angesichts des vorlie- genden Ausganges des Berufungsverfahrens,
rechtfertigt es sich, an der "Obsie- gensverteilung" (¾ Berufungskläger) des
vorinstanzlichen Verfahrens festzuhal- ten, zumal der Umstand zu berücksichtigen ist, dass
die Erbteilung nunmehr voll- zogen werden konnte und alle Parteien ein in etwa gleich
grosses Interesse am Abschluss der Teilung haben. Demgemäss gehen die Kosten für das
vorliegende Berufungsverfahren, welche in Anwendung von Art. 9 Abs. der Verordnung
über die Gerichtsgebühren in Zivilverfahren (VGZ; BR 320.210) auf CHF 6'000.00 fest-
gesetzt werden, zu ¾, d.h. CHF 4'500.00 zu Lasten von Y._____ und Z._____, wobei der
hälftige Anteil von Z._____ (CHF 2'250.00), welchem mit Verfügung des Vorsitzenden der
I. Zivilkammer des Kantonsgerichts von Graubünden vom 15. Mai 2018 (ZK1 16 38) die
unentgeltliche Rechtpflege für das Berufungsverfahren gewährt worden ist, unter Vorbehalt
der Rückforderung vorerst vom Kanton Graubünden bezahlt wird (Art. 123 Abs. 1 ZPO).
Die Gerichtskosten werden mit dem von X._____ geleisteten Kostenvorschuss von CHF
6'000.00 verrechnet. Dieser kann sich gegenüber den Leistungspflichtigen im vorgenannten
Rahmen schadlos halten. 9.2.2. Entsprechend des in E. 9.2.1. festgelegten Verhältnisses (¾
zu ¼) sind die aussergerichtlichen Entschädigungen festzusetzen. Gemäss der
Bruchteilsver- rechnungsmethode haben Y._____ und Z._____ X._____ eine
aussergerichtliche

E. 25
/ 27 Entschädigung in Höhe von ½ der Honorarrechnung von dessen Anwalt zu ent-
schädigen. Mangels eingereichter Honorarnote wird die Höhe der Parteientschä- digung zu
Gunsten von X._____ nach richterlichem Ermessen festgelegt. Dabei erscheint ein Betrag
von CHF 3'000.00 (inklusive Spesen und MwSt.) der Schwie- rigkeit der Sache und des
notwendigen Aufwands angemessen. Damit haben Y._____ und Z._____ X._____ mit
insgesamt CHF 1'500.00 ausseramtlich zu ent- schädigen. 9.2.3. Wie erwähnt, wurde mit
Verfügung des Vorsitzenden der I. Zivilkammer vom 15. Mai 2018 (ZK1 16 38) das
Gesuch von Z._____ um Bewilligung der un- entgeltlichen Rechtspflege für das
Beschwerdeverfahren vor dem Kantonsgericht von Graubünden (ZK1 16 35) dahin



entschieden, dass Rechtsanwalt Dr. iur. Ro- mano Kunz als unentgeltlicher Rechtsvertreter
eingesetzt wurde. Die Kosten sei- ner Rechtsvertretung werden demnach vorerst durch den
Kanton Graubünden getragen und sind aus der Gerichtskasse zu bezahlen (vgl. Art. 122
Abs. 1 lit. b ZPO). Die Entschädigung wird, da keine Honorarnote eingereicht wurde, auf
pau- schal CHF 3'000.00 (inkl. Spesen und MwSt.) festgesetzt und aus der Gerichts- kasse
bezahlt. Vorbehalten bleibt die Rückforderung durch den Kostenträger im Sinne von Art.
123 ZPO.
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